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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gemäß BauGB

Bei der Errichtung der privaten Grünfläche (Kleinkinderspielplatz und Schulkinderspielplatz) ist die notwendige
Erschließung durch ein mindestens 3,0m breites Gehrecht zugunsten der Allgemein-
heit und ein Fahrrecht zugunsten des Eigentümers der privaten Grünfläche über das Flurstück 262
(Hohenbruchstraße 2 - 6) zu sichern.

1.

2. Auf den mit               gekennzeichneten Grundstücksfächen sind Stellplätze, überdachte Stellplätze und
Nebenanlagen (Müllbehälter) zulässig, wenn die straßenseitigen und seitlichen Begrenzungen eingegrünt
werden (§12 Abs. 6 BauNVO).

01_Bebauungspläne/07_Rechtskraft 30.12.2004

Nutzungsgrenze und Abgrenzung

von Zufahrten, Zugängen, usw.

Hecke

5. In den Gewerbegebieten sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren gesamte Schallemission die
Immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegel Lw von 57 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts nicht
überschreiten.

Bei der Errichtung von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden, die Büroräume und ähnli-
ches enthalten, sind auf den mit             festgesetzten Flächen die bezeichneten Mindestanfor-
derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in dB(A) einzuhalten

Im 1 und 2 GE-Gebiet sind fensterlose Fassadenflächen mindestens zur Hälfte mit Kletterpflanzen zu begrünen.
Je 2,0 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu setzen.

HINWEISE

Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern oder über
Geländemulden dem Motschenbrucher Bach zuzuleiten. Nachweis und Dimensionierung sind
im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

1.

Unterteilungen innerhalb der Straßenverkehrsfläche sind sonstige Signaturen, keine Festsetzungen.2.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gemäß BauO NRW

1. Auf den mit          gekennzeichneten Grundstücksflächen ist mindestens je angefangene 50 qm ein Baum auf
einer Fläche von mindestens 12,5 qm zu pflanzen.

2.

1

2

3. Im 1GE-Gebiet sind Betriebe der Abstandsklasse I bis VII nicht zulässig

4. Im 2GE-Gebiet sind Betriebe der Abstandsklasse I bis VI und die Betriebe Nr. 195, 197, 198, 207 und 212 der
Abstandsklasse VII nicht zulässig.

6.

7.

8.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141),

in der zur Zeit gültigen Fassung.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),

in der zur Zeit gültigen Fassung.

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58).

Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 256),

in der zur Zeit gültigen Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

ZEICHENERKLÄRUNG

Überdachungen

BESTANDSKARTIERUNG

Abwasserkanal

Baum

Gebäude mit Hausnummer

und Anzahl der Vollgeschosse

Zaun

Böschung

Stützmauer

Treppe

II

12

Parallele

Rechter Winkel

Verlängerung einer Linie

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

#

Hilfslinie

1,2

0,6

WA

III

FESTSETZUNGEN gem. BauGB

Allgemeines Wohngebiet

Nur Doppelhäuser und

Hausgruppen zulässig

Geschossflächenzahl

als Höchstmaß

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

DH

GE
Gewerbegebiet

Höhe baulicher Anlagen mit

Höchstmaß in Meter (m)

über Normalnull (NN)

FH ...

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Private Grünflächen

Kleinkinderspielplatz

Schulkinderspielplatz

Umgrenzung von Flächen mit

Bindungen für Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Ne-

benanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

Mit (G) Geh- , (F) Fahr- und

(L) Leitungsrechten zu

belastende Flächen

G,F,L

GSt       Gemeinschaftsstellplätze

GGa      Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für

Nutzungsbeschränkungen oder

für Vorkehrungen zum Schutz

gegen schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

R`w 40

z.B. hier: R`w 40 = erforderliches bewer-

tetes Schalldämm-Maß in dB (A)

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes

Nr. 459.02

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes

Nr. 401

Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzung, z. B. von Baugebieten,

oder Abgenzung des Maßes der

Nutzung innerhalb eines Bau-

gebietes

STADT  VELBERT

Fachgebiet IV.1.2

Bebauungsplanung und Denkmalschutz

BEBAUUNGSPLAN NR.       459.02

MITTLERE SIEBENEICKER STRASSE

Gemarkung Neviges Flur 8 Maßstab 1:500

Die Plangrundlage hat den Stand vom

Oktober 1999 und entspricht den Anforder-

ungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990.

Die Festlegung der städtebaulichen

Planung ist geometrisch eindeutig.

Entwurf in der Fassung vom 20.02.2003

Fachgebiet IV.1.2

Bebauungsplanung und Denkmalschutz

Auf Beschluss des Umwelt- und Planungs-

ausschusses der Stadt vom 08.05.2003 und

nach ortsüblicher Bekanntmachung

am 30.05.2003 hat der Entwurf dieses

Bebauungsplanes mit Begründung

vom 11.06.2003 bis 11.07.2003 öffentlich

ausgelegen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes

ist am 17.08.1999 vom Umwelt- und

Planungsausschuss der Stadt beschlossen

und am  01.09.1999 öffentlich bekanntgemacht

worden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Stadt hat am 21.12.2004 diesen

Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am

30.12.2004 ist dieser Bebauungsplan rechts-

verbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Velbert,

Städt. Vermessungsrätin z.A.

Velbert, 05.06.03

Velbert, 05.06.03

Der Bürgermeister

I.V.

Fachgebietsleiter

Velbert, 05.06.03

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 29.07.03

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 28.12.2004

Bürgermeister

Beigeordneter/Stadtbaurat

C

B

In den überbaubaren Grundstücksflächen des 2WA-Gebietes, für die ein erforderliches, resultierendes 
Schalldämm-Maß von R`w > 30 dB (A) festgesetzt ist, sind schallgedämmte, fensterunabhängige 
Lüftungsanlagen für die zum Schlafen vorgesehenen Aufenthaltsräume und Kinderzimmer vorzusehen, sofern 
eine ausreichende Belüftung nicht anderweitig sichergestellt ist.

9.

In den Gewerbegebieten sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die keine erheblichen Belästigungen durch
Luftverunreinigungen (z.B. Rauch, Stäube, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe) verursachen. Die vom
Betrieb oder der Anlage ausgehenden Erschütterungen dürfen die KB-Anhaltswerte nach der DIN 4150 Teil 2
"Erschütterungen im Bauwesen" von tags 0,3 und nachts 0,2 ,bezogen auf die jeweilige Grundstücksgrenze,
nicht überschreiten.

10. Innerhalb der Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen sind Gehölzgruppen anzulegen,
die einen Flächenanteil von 50% nicht überschreiten. Es sind Arten der im Anhang des landschaftspflegerischen
Begleitplans beigefügten Pflanzliste zu verwenden. Diese Fläche ist nur den angrenzenden überbaubaren
Grundstücksflächen des 1 GE-Gebietes zugeordnet.

11. Innerhalb der Planstraße A sind mindestens 6 Einzelbäume zu pflanzen.Dabei sind mindestens 3 Laubbäume
mit einem Stammumfang von mindestens 18cm zu pflanzen. Die Baumscheiben sollen eine Mindestgröße  
von 6qm (z.B. 2,5mx2,5m) aufweisen. Es sind Arten der im Anhang des landschaftspflegerischen 
Begleitplans beigefügten Pflanzliste zu verwenden.

12. Innerhalb der Planstraße B sind mindestens 3 Einzelbäume zu pflanzen. Dabei sind mindestens 2 Laubbäume
mit einem Stammumfang von mindestens 18cm zu pflanzen. Die Baumscheiben sollen eine Mindestgröße  
von 6qm (z.B. 2,5mx2,5m) aufweisen. Es sind Arten der im Anhang des landschaftspflegerischen 

13. In der Straßenverkehrsfläche Am Rosenhügel sind mindestens 9 Einzelbäume zu pflanzen. Dabei sind
mindestens 5 Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18cm zu pflanzen. Die Baumscheiben
sollen eine Mindestgröße von 6qm (z.B. 2,5mx2,5m) aufweisen. Es sind Arten der im Anhang des 
landschaftspflegerischen Begleitplans beigefügten Pflanzliste zu verwenden.

Auf den mit          gekennzeichneten Grundstücken gelten folgende örtliche Bauvorschriften
( § 86 Absatz 1 Nr. 4 BauONW ) :

2.1 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind mit Arten der im Anhang des 
landschaftspflegerischen Begleitplans beigefügten Pflanzliste zu begrünen.

2.2 Je 100qm nicht überbauter Fläche ist ein mittel- bis großkroniger Baum mit einem Stammumfang
von mindestens 18cm zu pflanzen.

2.3 Pro 6 Stellplätze ist ein Baum anzupflanzen. Die Baumscheiben müssen mindestens 6qm Größe aufweisen.

2.4 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze
sind Arbeitsflächen, Lagerflächen und Garagen nicht zulässig. Stellplätze, Müllbehälter und sonstige
Nebenanlagen sind durch Hecken einzugrünen.

2.5 Für die nicht überbauten Flächen ist dem Bauantrag ein Gestaltungsplan beizufügen.

3. Auf den mit          gekennzeichneten Grundstücken sind an den seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen
1,0m breite Flächen mit Arten der im Anhang des landschaftspflegerischen Begleitplans beigefügten 
Pflanzliste zu begrünen.

3

Oberboden ist zu sichern und schonend zu behandeln. Er ist geordnet zu lagern und mit einer
Gründüngung als Zwischenbegrünung einzusäen. Eine Vermischung mit anderem Aushub oder
sonstigen Stoffen ist zu verhindern. DIN 18300, 18915 und 18920 sind zu beachten.

3.

Oberboden mit starkem Neophytenaufkommen ( insbesondere japanischer Knöterich oder
Riesenherkulesstaude) darf nicht für die Andeckung von neu herzustellenden Freiflächen
verwendet werden.

4.

Baustelleneinrichtungen dürfen nicht auf Grün- und Kompensationsflächen sowie im Randbereich
( mind. 3,0 m Abstand ) zum Motschenbrucher Bach errichtet werden.

5.

Baum zu erhalten

Baum anzupflanzen

Begleitplans beigefügten Pflanzliste zu verwenden.

Velbert, 10.01.2005

Der Bürgermeister

I.V.

Velbert, 05.06.03

L.S.                gez. Uhle

L.S.                gez. Jobst

L.S.                gez. Güther

Baum anzupflanzen
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0

95

Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, Platinen oder Blechen,
durch Flämmen
Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metalloberflächen aus Blei, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit
Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm- oder Lichtbogenspritzen
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in geschlossenen Hallen (z.B. Dampfkessel, Container)
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen
Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren
Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickelhaltigen Pulvern
oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten, ausgen. Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf Maschinen
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guß mit festen Strahlmitteln, die außerhalb
geschlossener Räume betrieben werden, ausgenommen nicht begehbare Handstrahlkabinen
Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch sortenreine Demontage der Einzelteile, auch soweit nicht
genehmigungsbedürftig
Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)
Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien
Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen
Autolackierereien, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden
Automatische Autowaschstraßen
Tischlereien oder Schreinereien
Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien
Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nr. 107 erfaßt werden
Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle
Spinnereien oder Webereien
Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen
Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder
feinmechanischen Industrie
Bauhöfe
Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten
Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden

193

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne chemische Umwandlung
Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1t bis weniger
als 3 t je Stunde
Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern
oder -bahnen oder tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit
a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden,
b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
    Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis weniger
    als 25 kg je Stunde beträgt, oder
c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg organischer Lösungsmittel je Stunde,
ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstoffen

101
100

102
103

105

106

104

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von unter Druck gelöstem Acetylen (Dissousgasfabriken)
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Seifen oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder
Druckfarben unter Einsatz von 5 t je Tag oder mehr organischer Lösungsmittel, ausgenommen Anlagen, in denen
ausschließlich hochsiedende Öle als Lösungsmittel ohne Wärmebehandlung eingesetzt werden

96
97
98

99

206

212

207
208

209
210
211

199
200
201
202
203
204
205

194

195
196
197
198

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von
Schweinen mit
a)   51000 Hennenplätzen,
b)  102000 Junghennenplätzen,
c)  102000 Mastgeflügelplätzen,
d)   51000 Truthühnermastplätzen,
e)  1900 Mastschweineplätzen (Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),
f)    640 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
g)   820 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht) oder
h)   5400 Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i)    700 Mastkälberplätzen oder mehr,
auch soweit nicht genehmigungspflichtig
Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewonnenen tierischen
Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche
Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen,
Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut
Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen für selbstgewonnene Knochen in
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg Fleisch verarbeitet werden, und
- Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfaßt werden
Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden
Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr
Anlagen zum Extrahieren pflanzl. Fette oder Öle, soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t oder mehr beträgt
Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohrzucker
Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenommen Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Grünfutter im
landwirtschaftlichen Betrieb
Anlagen zur teilw. oder vollständigen Beseitigung von festen, flüssigen oder in Behältern gefaßten gasförmigen Stoffen oder
Gegenständen durch thermische Verfahren, wie Ver- oder Entgasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren
Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen
Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von mehr als 10 t/h (Kompostwerke)
Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben
können, durch Kippen von Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern,
Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 200 t Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden können, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von
Bodenschätzen anfällt; für nur saisonal genutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungspflicht erst bei einer
Umschlagleistung von 400 t oder mehr je Tag ein
Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2500 m³ oder mehr
Oberirdische Deponien für besonders überwachungsbedürftige Abfälle i.S. der Technischen Anleitung Abfall, Teil 1
Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100000 EGW
Autokinos
Betriebshöfe für Straßenbahnen

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen,
soweit die Feuerungswärmeleistung
a)  bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW beträgt,        b)  bei Heizkraftwerken 300 MW übersteigt
Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser
Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte
Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (s. auch lfd. Nrn. 10 und 46)
Anlagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (Altmetall), ausgenommen
- Vakuum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung mit Kupfer
  oder Magnesium,
- Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,
- Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edelmetallen und Kupfer
  bestehen, und
- Schwallötbäder    (s. auch lfd. Nrn. 92 und 156)
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Säure, Basen, Salze
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor- oder stickstoffhaltigen Düngemitteln
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen
Anlagen zur Herstellung von Ruß
Kottrocknungsanlagen
Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders überwachungsbedürftigen oder überwachungsbedürftigen Abfällen, auf
die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden
Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z.B. Hochofenschlacke)
Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen,
soweit die Feuerungswärmeleistung
a)  bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW,        b)  bei Heizwerken mehr als 100 MW beträgt
Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 10000 m³ oder mehr je Stunde
Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen
Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 30 t oder mehr je Stunde

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Arbeitsmaschinen
Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde
Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas aus
Kohlenwasserstoffen durch Spalten
Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet werden
Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein einschließlich Schlacke und
Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Abbruchmaterial am
Entstehungsort
Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Traß) oder
Zementklinker
Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest
Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton
Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder mehr und die
Besatzdichte 300 kg oder mehr je m³ Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennöfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden
Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich
Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als
200 t je Stunde
Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Hüttenstäuben für die Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im
Drehrohr oder in einer Wirbelschicht
Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-Schmelz-
anlagen für Gußeisen oder Stahl mit einer Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, in
denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t Gußteile je Monat
Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 1000 kg oder mehr sowie Gießereien für Nichteisenmetalle,
ausgenommen
- Vakuum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung mit Kupfer
  oder Magnesium,
- Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,
- Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edelmetallen und Kupfer
  bestehen, und
- Schwallötbäder    (s. auch lfd. Nrn. 27 und 156)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder mehr
Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von organischen Chemikalien oder Lösungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde, Ketone,
Säuren, Ester, Acetate, Äther
Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kunstharzen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischem Kautschuk
Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle
Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen, z. B. für Elektroden,
Stromabnehmer oder Apparateteile
Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 3 t oder mehr je Stunde

Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die
Feuerungswärmeleistung 900 MW übersteigt
Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf oder Pech (z. B. Kokereien, Gaswerke
und Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmeiler
Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Produktionsanlagen
Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl-,
Altöl- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle
Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien
Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen
Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder Sekundärrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererzhütten)
Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogenöfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie Induktionsöfen
(s. auch lfd. Nrn. 26 und 46)
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall im Freien (z. B. Container)
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder - sektionen aus Metall im Freien
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit höchstens 10 Produktionsanlagen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer Energie
sowie Ferrolegierungen, Korund oder Karbid einschließlich Aluminiumhütten
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Schwefel oder Schwefelerzeugnissen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern
Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten
Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen, in denen Tierkörperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur
Beseitigung in Tierkörperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert werden
Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßantrieben oder Stahltriebwerken
Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft je Stunde oder mehr
Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern
oder -bahnen oder tafelförmigen Mineralien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit
a)  Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden,
b)  Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
     Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder mehr
     je Stunde beträgt, oder
c)  Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organischen Lösungsmitteln oder mehr je Stunde,
ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstoffen
Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von Phenol- oder Kresolharzen
Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino- od. Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-,
Resorcin- od. Xylolharzen mittels Wärmebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg od. mehr je Stunde beträgt

41 Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Glasfasern, die nicht für
medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind
Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwendung von Zement, auch soweit die
Einsatzstoffe lediglich trocken gemischt werden
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich
Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder
mehr je Stunde
Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen sowie Eisen-, Temper- oder
Stahlgießereien, ausgenommen Anlagen, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer
Leistung von 80 t oder mehr Gußteile je Monat (s. auch lfd. Nrn. 10 und 26)
Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 650 mm
Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke
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Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle
Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen sowie nicht genehmigungsbedürftige
Lederfabriken
Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen
Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee mit einer Leistung von jeweils
250 kg oder mehr je Stunde
Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen mit einer Leistung von 75 kg oder
mehr je Stunde
Anlagen zur
a) Herstellung von Lakritz,
b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder
c) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse
Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfällen durch Sortieren für den
Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Leistung von 10 t oder mehr je Tag
Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von 0,75 t bis weniger als 10 t/h (Kompostierungsanlagen)
Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden, der nicht ausschließlich am Standort der Anlage entnommen wird
Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks ohne sortenreine Demontage der Einzelteile, auch soweit nicht
genehmigungsbedürftig
Anlagen zur Behandlung von überwachungsbedürftigen Abfällen mit einem Durchsatz von 10 t je Tag oder mehr sowie
Anlagen, die der Lagerung von 100 t oder mehr überwachungsbedürftiger Abfälle dienen (z.B. Elektronik- und Elektroschrott),
ausgenommen die zeitweilige Lagerung - bis zum Einsammeln - auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle
Anlagen zum Umschlagen von überwachungsbedürftigen und besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, auf die die
Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer Leistung von 100 t oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von
Bodenschätzen anfällt
Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, Straßentankfahrzeugen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur
automatischen Reinigung von Fässern einschließlich zugehöriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von organischen
Stoffen gereinigt werden, ausgenommen Anlagen, in denen Behälter ausschließlich von Nahrungs-, Genuß- oder Futtermitteln
gereinigt werden
Anlagen zur Textilveredelung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren, Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren,
einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, ausgenommen Anlagen, in denen weniger als 500 m² Textilien je Stunde
behandelt werden
Gattersägen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters 100 KW oder mehr beträgt, sowie Furnier- oder Schälwerke
Abwasserbehandlungsanlagen bis einschließlich 100000 EGW
Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm
Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter Dampfüberdruck
Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten
Deponieklasse II i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Siedlungsabfalldeponien und vergleichbare Deponien)
Deponieklasse I i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Inertstoffdeponie, Erdaushub- oder Bauschuttdeponien)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
Preßwerke
Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen
Stab- oder Drahtziehereien
Schwermaschinenbau
Emaillieranlagen
Schrottplätze
Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
Auslieferungsläger für Tiefkühlkost
Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste
Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen

Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von Flußsäure
Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder mehr oder die
Besatzdichte mehr als 100 kg/m³ und weniger als 300 kg/m³ Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch
beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden
Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für einen Einsatz von 50 bis weniger als 1000 kg, ausgenommen
- Vakuum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung mit Kupfer
  oder Magnesium,
- Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder Kokillengießmaschinen sind oder die ausschließlich im Zusammenhang
  mit einzelnen Druck- oder Kokillengießmaschinen gießfertige Nichteisenmetalle oder gießfertige Legierungen
  niederschmelzen,
- Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edelmetallen und Kupfer
  bestehen, und
- Schwallötbäder
(s. auch lfd. Nrn. 27 und 92)
Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießmaschinen mit Zuhaltekräften von 2 Meganewton oder mehr bestehen
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen unter Verwendung von Fluß- oder Salpetersäure, ausgenommen
Chromatieranlagen
Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit
Aminen zu
a) Formmassen (z.B. Harzmatten oder Faser-Formmassen) oder
b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden,
für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau
Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Lösungsmittel
Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblöcken in
Kastenformen oder zum Ausschäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe
200 kg oder mehr je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangranulaten
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von
Schweinen mit
a)  3200 bis weniger als 14000 Hennenplätzen,
b)  6400 bis weniger als 28000 Junghennenplätzen,
c)  6400 bis weniger als 28000 Mastgeflügelplätzen,
d)  3200 bis weniger als 14000 Truthühnermastplätzen,
e)  120 bis weniger als  525 Mastschweineplätzen (Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),
f)   40 bis weniger als 175 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 30 kg
     Lebendgewicht),
g)  50 bis weniger als 225 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 10 kg
     Lebendgewicht) oder
h)  350 bis weniger als 1500 Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i)   75 bis weniger als 200 Mastkälberplätzen
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren, ausgenommen
- Anlagen in Gaststätten und
- Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche
Malzdarren
Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag
Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Brauereien mit einem Ausstoß von 5000 hl Bier oder mehr je Jahr
und Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Säuren
Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen mit Sprühtrocknern
Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, od.  Aromatisieren od.  Trocknen von fermentiertem Tabak
Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte organische
Lösungsmittel enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr eingesetzt werden; Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit
einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschließlich unter Verwendung von
Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt werden
Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen
Anlagen zum Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen oder Geweben unter Verwendung von Färbebeschleunigern,
alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschließlich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die
unter erhöhtem Druck betrieben werden
Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr
Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Übung oder Ausübung des Motorsports in lärmschutztechnisch optimierten
Hallen dienen, ausgenommen Modellsportanlagen
Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metallischen Gegenständen durch thermische
Verfahren
Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ähnlichen metallischen
Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien
Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl
Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen
oder mehr je Stunde
Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhänger
Maschinenfabriken oder Härtereien
Pressereien oder Stanzereien
Anlagen zur Herstellung von Kabeln
Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen Holzwaren
Zimmereien
Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z.B. Lohnlackierereien)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Anlagen zum Trocknen von Getreide und Tabak unter Einsatz von Gebläsen
Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs
Anlagen zum Be- und Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t Schüttgüter je Tag
bewegt werden können, ausgen. Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb
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Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschließlich der
zugehörigen Trocknungsanlagen
Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen,
ausgenommen Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen
Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl
Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit
kein Asbest eingesetzt wird
Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fabrikmäßigen Herstellung von Papier und Pappe bestehen
Anlagen zur Herstellung von Wellpappe
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von
Schweinen mit
a)  14000 bis weniger als  51000 Hennenplätzen,
b)  28000 bis weniger als 102000 Junghennenplätzen,
c)  28000 bis weniger als 102000 Mastgeflügelplätzen,
d)  14000 bis weniger als  51000 Truthühnermastplätzen,
e)  525 bis weniger als 1900 Mastschweineplätzen (Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),
f)   175 bis weniger als 640 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 30 kg
     Lebendgewicht),
g)  225 bis weniger als 820 Sauenplätzen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als 10 kg
     Lebendgewicht) oder
h)  1500 bis weniger als  5400 Ferkelplätzen für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i)   200 bis weniger als  700 Mastkälberplätzen
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Anlagen zum Schlachten von
a)   500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflügel oder       b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft
Anlagen zur Verarbeitung von Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch für die menschliche Ernährung, soweit 1 t dieser
Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwärmen verarbeitet wird, ausgenommen
- Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behältnissen und
- Küchen von Gaststätten, Kantinen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen
Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder Mägen
Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kälbermägen zur Labgewinnung
Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim
Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen Anlagen für
selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfaßt werden
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Städt. Vermessungsrätin z.A.

L.S.                gez. Uhle
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L.S.                gez. Güther

L.S.                gez. Freitag

L.S.                gez. Güther

AUFGEHOBEN

durch neues Ortsrecht

Siehe Bebauungsplan Nr. 459.02 1. Änd.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am

29.02.2012  im Amtsblatt der Stadt Velbert ist

dieser Bebauungsplan erneut bekannt gemacht

worden.

Velbert, 12.03.2012

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

HINWEIS

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien) in der jeweils gültigen
Fassung, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Velbert,
Fachabteilung Umwelt- und Stadtplanung eingesehen werden.

gez. Wendenburg

L.S.


